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juristisches Vorgehen gegen das Phänomen der unerwünschten 
Massen-E-Mails kann deshalb sinnvoller Weise nur von Wettbe-
werbsvereinen oder Verbraucherschutzzentralen organisiert wer-
den. Der einzelne Empfänger ist juristisch machtlos.  

Ganz anders stellt sich die Situation dar, wenn es sich nicht um 
anonymisierte Massen-E-Mails, sondern um gezielte Werbemaß-
nahmen in Form von Newslettern handelt. Sofern sich hierbei 
der Spammer nicht verschleiert und seinen Sitz in Deutschland 
hat, kann er jederzeit ohne großen Aufwand erfolgreich abge-
mahnt werden. Solche Abmahnungen führen fast durchweg zu 
einem dauerhaften Unterlassen der Werbung. 

Gegen die offenen, unverschleierten Werbe-E-Mails kann erfolg-
reich mit juristischen Mitteln vorgegangen werden. Sie bilden al-
lerdings nur einen kleinen Prozentsatz des eigentlichen Spam-
Problems. Dem Löwenanteil der verdeckten Massen-E-Mails ist 
juristisch kaum beizukommen. 

7.1.7 Kostentragung 

Die juristische Vorgehensweise verursacht Kosten bei Rechtsan-
walt und Gericht, die zunächst der Empfänger als Auftraggeber 
bezahlen muss. Es besteht zwar eine Ersatzpflicht des Spammers, 
die aber nicht realisiert werden kann, wenn der Spammer unbe-
kannt im Ausland oder nicht zahlungsfähig ist. Der klagende 
Empfänger droht also immer auf den Kosten sitzen zu bleiben.  

Der von den Gerichten dabei angenommene Streitwert bewegt 
sich zwischen einigen Hundert und 15.000 EUR (so Kammerge-
richt Berlin, Beschluss vom 08. Januar 2002, 5 U 6727/00). Ein 
Streitwert von 15.000 DM für ein Verfügungsverfahren kann an-
gemessen sein, sofern die Kommunikation per E-Mail für den 
Empfänger unerwünschter Werbe-E-Mails erkennbar von beson-
derer geschäftlicher oder beruflicher Bedeutung ist (Kammerge-
richt Berlin, Beschluss vom 23.09.2002, 5 W 106/02). 

 

7.2 Rechtsaspekte des Spam-Filters  
 

Spam-Mails gibt es schon seit Beginn des Internetzeitalters und 
stets waren sie lästig. Inzwischen aber ist die Schmerzgrenze bei 
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weitem überschritten, die Flut von Massen-E-Mails droht den E-
Mail-Dienst insgesamt zu überfluten und lahm zu legen. Der Ein-
satz von Spam-Filtern ist unausweichlich, nicht zuletzt auch 
deshalb, weil wie gesehen die juristischen Gegenmaßnahmen 
beschränkt sind. Er wirft eine Reihe von rechtlichen Fragen 
auf. Was geschieht etwa, wenn erwünschte Mails versehentlich 
ausgefiltert, gelöscht oder im Spam-Ordner abgelegt und vom 
Empfänger nicht zur Kenntnis genommen werden – sog. „false 
positives“ bzw. „Falsch-Positive“. Der rechtssichere Umgang mit 
Spam-Filtern soll deshalb nachfolgend erläutert werden. 

Fraglich ist, welche rechtlichen Folgewirkungen die Installation 
eines Filtersystems nach sich zieht. Dabei soll nach der Intensität 
des Filtervorgangs unterschieden werden, je nachdem ob das Fil-
tersystem lediglich eine Markierung der Spam-Mails vornimmt, 
die Spams in einen gesonderten Ordner aussortiert oder aber ei-
ne Löschung erfolgt.  

7.2.1 Reine Markierung 

Das Markieren der Mail, sodass die betroffene E-Mail einen 
Spam-Status erhält, ist rechtlich unbedenklich, so lange mit dem 
Markierungsvorgang keine Kenntnisnahme von Verbindungs-
adressen oder Inhalten verbunden ist. 

7.2.2 Mailunterdrückung durch Aussortieren und Löschen 

Beim Aussortieren in einen gesonderten Spam-Ordner können 
zwei Varianten unterschieden werden, je nachdem ob der Endnut-
zer Zugriff auf den Spam-Ordner hat oder nicht. Dies erlangt vor 
allem Bedeutung, wenn das Filtersystem durch den Arbeitgeber 
betrieben wird. Unter Geltung des Fernmeldegeheimnisses, dass 
wie gesehen bei der erlaubten Privatnutzung Anwendung findet, 
ist auch die Mailunterdrückung gemäß § 206 Abs.2 Nr.2 StGB 
strafbar. Die Norm stellt das „Unterdrücken einer Sendung“ un-
ter Strafe und erfasst damit nach einhelliger Meinung in der Lite-
ratur – im Gegensatz zu § 206 Abs.2 Nr.1 StGB, wo dies strittig ist 
(vgl. unten, Kapitel 7.2.3) – auch unkörperliche Gegenstände. 
Damit sind nicht allein Postsendungen, sondern jede Form der 
dem Fernmeldegeheimnis unterliegenden Telekommunikation 
(Telegramme, Faxe, Mails etc.) eingeschlossen. 
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§ 206 StGB verlangt ein vorsätzliches Handeln, hierfür genügt 
aber auch bedingter Vorsatz, also ein bewusstes Inkaufneh-
men. Wenn nun das Spam-Filtersystem von vorneherein eine 
nicht vernachlässigbare Rate an fehlgeleiteten Mails ausweist 
(„false-positives“ = FP, also Mails, die erwünscht sind, aber irr-
tümlich in den Spam-Ordner aussortiert werden), dann nimmt 
der Betreiber die Mailunterdrückung in Kauf. Dies gilt umso 
mehr, je höher die Rate der FP ist. Eine Rate im Promillebereich 
jedenfalls genügt, um zu wissen, dass über kurz oder lang FP 
generiert werden. Damit nimmt der Betreiber des Spam-Filters 
die Mailunterdrückung billigend in Kauf. Dies gilt nur dann 
nicht, wenn die Rate der FP so verschwindend gering ist, dass sie 
dem allgemeinen Transportrisiko der E-Mail-Kommunikation ent-
spricht. Dann kann von einer bewussten Mailunterdrückung 
nicht gesprochen werden, sondern es realisiert sich lediglich ein 
systemimmanentes Risiko. 

 
Daily Report 

Abhilfe kann auch organisatorisch geschaffen werden, indem der 
Endnutzer (Arbeitnehmer) auf seinen Spam-Ordner, in den seine 
Spams, aber auch seine FP aussortiert werden, weiterhin zugrei-
fen kann. Etwa durch eine Benachrichtigungsfunktion über die 
eingegangenen Spams und FP – sogenannter Daily-Report – 
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oder die Einrichtung eines individuellen Spamordners auf Client-
Basis. Dann kann von einer Mailunterdrückung keine Rede sein, 
weil dem Arbeitnehmer ausnahmslos alle seine Mails – auch 
Spams und FP – zugeleitet werden. Er kann so selbstständig ent-
scheiden, ob er den Spam-Ordner durchsieht, um die FP zu ent-
decken oder ob er dies unterlässt. Jedenfalls besitzt er die je-
derzeitige Zugriffsoption. 

 

Die größte Eingriffsintensität ist gegeben, sofern der Spam-Filter 
die Spam-Mails nach dem Aussortieren sofort oder nach einiger 
Zeit löscht. Auch das unbefugte Löschen ist eine gemäß § 206 
Abs.2 Nr.2 StGB strafbare Mailunterdrückung. Denn durch 
das Löschen wird eine möglicherweise private E-Mail erst recht 
dem Zugriff des Mitarbeiters entzogen, worin ein Verstoß gegen 
das Fernmeldegeheimnis liegt. Gleiches gilt, wenn die Spam-
Mails nicht gelöscht, sondern durch einen Provider aussortiert 
und aufbewahrt werden.  

Abhilfe schafft insbesondere auch eine Vereinbarung in Arbeits-
vertrag oder Betriebsvereinbarung, durch die der betroffene Ar-
beitnehmer oder Endnutzer dem Spam-Filter zustimmt. Aufgrund 
der Einwilligung handelt der Arbeitgeber nicht mehr unbefugt im 
Sinne von § 206 StGB. Der Spam-Filter eröffnet Überwachungs-
optionen für den Arbeitgeber gemäß § 87 Abs.1 Nr. 1 und 6 
BetrVG, sodass sein Einsatz dem Zustimmungsrecht des Be-
triebsrates unterfällt. Da für den Spam-Filter also ohnehin die 
Mitwirkung des Betriebsrates erforderlich ist, empfiehlt sich die 
Gestaltung einer Vereinbarung, die einen zweckmäßigen Einsatz 
gewährleistet (vgl. hierzu im Einzelnen oben, Kapitel 6.10.4). 
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7.2.3 Einsichtnahme in den Spamordner 

Problematisch sind auch Inhaltskontrollen des Spam-Ordners. 
Abgesehen von der funktionalen Nutzlosigkeit, weil die Notwen-
digkeit der Kontrolle des Spam-Ordners den Zeitvorteil des 
Spam-Filters wieder zunichte macht, kann eine Text- oder Bild-
analyse ebenfalls das Fernmeldegeheimnis verletzten. Die Ein-
sichtnahme in den Spamordner kann als das „Öffnen einer ver-
schlossenen Sendung“ gemäß § 206 Abs.2 Nr.1 StGB strafbar 
sein, je nachdem, ob man eine E-Mail als eine verschlossene 
Sendung in diesem Sinne ansieht oder nicht. Die Frage ist strit-
tig. Es gilt hier für den Spamordner, in dem sich private Post in 
Form von FP befindet, nichts anderes, als für die herkömmliche 
Mailbox. Auf die Ausführungen hierzu kann deshalb verwiesen 
werden (vgl. oben, Kapitel 6.3 und 6.7). Bei der rein dienstlichen 
Nutzung ist wie gesehen das Fernmeldegeheimnis nicht an-
wendbar. Es gilt jedoch das Bundesdatenschutzgesetz, sodass ei-
ne Einsichtnahme in Inhalte auch im Zuge des Spam-Filterns un-
ter den beschriebenen datenschutzrechtlichen Beschrän-
kungen steht (vgl. oben, Kapitel 6.6).  

Sollte der Filter eine nur vernachlässigbare Quote an FP produ-
zieren, ist weder Fernmeldegeheimnis noch Datenschutz maßgeb-
lich, denn das Einsehen der bloßen Werbemails ist ohne jeden Be-
lang für den Persönlichkeitsschutz. Zumindest der Arbeitnehmer 
kann ein Recht auf seine Spams nicht proklamieren. Etwas anderes 
mag gegenüber dem klassischen E-Mail-Provider gelten. 

7.2.4 Verantwortlichkeit des Administrators 

Im Unternehmen wird regelmäßig ein bestimmter Mitarbeiter (z. 
B. der Netzwerkadministrator) mit der Installation und dem Be-
trieb des Spam-Filters betraut. Er wird dabei als verlängerter Arm 
des Unternehmens tätig, da er regelmäßig auf Anweisung eines 
Vorgesetzten oder der Unternehmensleitung handelt. Dies hilft 
ihm allerdings nicht, da der Täterkreis des § 206 StGB auch die 
Beschäftigten des TK-Unternehmens erfasst, so dass sich grund-
sätzlich auch der Administrator etwa wegen Mailunterdrückung 
gemäß § 206 Abs. 2 Nr.2 StGB strafbar machen kann. Ihm ist des-
halb zu raten, rechtswidrige Weisungen nicht auszuführen, was 
angesichts der Arbeitsmarktsituation schwierig genug sein dürfte. 
Einen allgemeinen Rechtfertigungsgrund wie Notwehr nach 
§ 32 StGB oder rechtfertigender Notstand nach § 34 StGB kann er 
jedenfalls nicht beanspruchen, da diese nach überwiegender Mei-
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nung keinen Bezug zum Fernmeldegeheimnis aufweisen. Auch 
wenn er trotz Widerspruch zur Installation des Spam-Filters ange-
wiesen wird, hilft ihm das nicht weiter. Es bleibt ihm nur die Wei-
gerung, um eigene Strafbarkeit zu vermeiden.  

Erlangt der Administrator im Zuge des Spamfilterns von Miss-
bräuchen durch Mitarbeiter Kenntnis und informiert er seinen 
Vorgesetzten hierüber, kommt eine Strafbarkeit gemäß § 206 Abs. 
1 StGB wegen unbefugter Mitteilung in Betracht. Dies gilt im 
übrigen auch für den Arbeitgeber, der kriminelle Mitarbeiter-
Vorgänge den Strafverfolgungsbehörden meldet. Für die Straf-
barkeit kommt es entscheidend darauf an, ob diese Mitteilungen 
unbefugt erfolgen, was jedenfalls bei einer vorliegenden Einwil-
ligung ausgeschlossen ist. Hier ist dem Arbeitgeber deshalb an-
zuraten, eine Einwilligung im Arbeitsvertrag bzw. einer Betriebs-
/Dienstvereinbarung herbeizuführen. 

Bei Einsichtnahme in den Spamordner kann sich der Administ-
rator hinsichtlich der FP wegen „Öffnen einer verschlossenen 
Sendung“ gemäß § 206 Abs.2 Nr.1 StGB strafbar machen. In all 
diesen Fällen gilt nichts anderes als bei der normalen Mailbox, 
weswegen auf die dortigen Ausführungen (vgl. oben, Kapitel 6.3 
und 6.7) verwiesen werden kann. 

Handelt der Administrator oder ein sonstiger Mitarbeiter beim Ein-
satz eines Spam-Filters eigenmächtig – etwa weil er die Spamflut 
leid ist – so macht er sich erst recht nach den genannten Tatbestän-
den strafbar. Der Mitarbeiter ist darüber hinaus für eintretende 
Schäden gegenüber seinem Arbeitgeber verantwortlich. 

Abhilfe schafft auch für den Administrator eine Einwilligung des 
Betroffenen im Arbeitsvertrag oder in der Betriebs-/Dienst-
vereinbarung, die seine Tätigkeit regelt und damit legitimiert. 

7.2.5 Zugang der „false positives“ 

Das Filtern der dienstlichen Mails wirft jedoch auch außerhalb von 
Fernmeldegeheimnis und Datenschutz rechtliche Fragen auf. Ins-
besondere in Form der FP. Hier stellt sich zunächst die Frage, ob 
versehentlich im Spam-Ordner befindliche Mails dem Empfänger 
genauso rechtswirksam zugehen, wie die Mails in der Mailbox.  

Der Inhalt einer E-Mail wird gemäß § 130 Abs.1, Satz 1 BGB in 
dem Zeitpunkt wirksam, indem die E-Mail dem Empfänger zu-
geht. Der Zugang der E-Mail ist erfolgt, wenn sie in den Macht-
bereich des Empfängers gelangt, so dass dieser von ihr Kenntnis 
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nehmen kann (BGH NJW 1980, 990; BGHZ 67, 271, 275). Es 
stellt sich also die Frage, wann in diesem Sinne die E-Mail in den 
Machtbereich des Empfängers gelangt und damit zugegangen ist. 
Hierzu werden zwei verschiedene maßgebliche Meinungen ver-
treten. Einerseits wird angenommen, die notwendige Verfü-
gungsgewalt des Empfängers liege bereits dann vor, wenn die E-
Mail im Empfängerbriefkasten des Providers eingegangen ist. 
Nach anderer Ansicht, muss die E-Mail auf dem Rechner des 
Empfängers gespeichert sein, um ihm zuzugehen. Der Provider 
kann nicht dem Machtbereich des E-Mail-Empfängers zugeordnet 
werden, da der Empfänger regelmäßig keinen Einfluss auf den 
Provider ausüben kann. Der Provider kann gegenüber dem Emp-
fänger Zurückbehaltungsrechte geltend machen und die Zugäng-
lichkeit der gespeicherten E-Mails sperren oder er kann in Insol-
venz geraten und die auf dem Server abgespeicherten E-Mails 
sind nicht mehr erreichbar. Gleiches ergibt sich aus einer analo-
gen Betrachtung der Rechtsprechung zum Zugang von postali-
schen Schriftstücken. Nach BGH erfolgt durch die Niederlegung 
eines Schreibens bei der Post, auch wenn der Empfänger eine 
Benachrichtigung im Briefkasten erhält, noch kein Zugang 
(BGHZ 67, 275). Der Zugang erfolgt vielmehr erst durch den 
Einwurf des Schreibens in den Briefkasten des Empfängers. E-
benso muss im virtuellen Bereich der Eingang der E-Mail auf 
dem PC oder im Netzwerk des Empfängers maßgeblich sein.  

Der Meinungsstreit kann aber bei einer Spam-Filterung durch 
den Empfänger dahinstehen, da auch die E-Mails im Spam-
Ordner in das EDV-System des Empfängers und damit in dessen 
Verfügungsgewalt gelangen. Damit sind alle Erklärungsinhalte in 
der E-Mail dem Empfänger rechtswirksam zugegangen, auch 
wenn sie durch einen Spam-Filter aussortiert und in den Spam-
Ordner verschoben wurden. Dies muss auch bereits aus Grün-
den des Vertrauensschutzes so sein, weil der Absender auf die 
ordnungsgemäße Zustellung der Mails vertraut und mit einem 
Ausfiltern nicht rechnen muss. 

7.2.6 Kaufmännisches Bestätigungsschreiben 

Auswirkungen hat dies z. B. für den Bereich des kaufmännischen 
Bestätigungsschreibens im Rechtsverkehr zwischen Kaufleuten. 
Schließen Geschäftspartner – etwa bei Verhandlungen auf einer 
Messe – einen Vertrag ab und fasst einer der Vertragspartner den 
maßgeblichen Inhalt des Geschäfts nochmals in einem sogenann-
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ten kaufmännischen Bestätigungsschreiben zusammen, dann 
kommt der Vertrag mit dem Inhalt des Bestätigungsschreibens zu-
stande, sofern diesem nicht widersprochen wird. Schweigen auf 
das Bestätigungsschreiben gilt also als Zustimmung (vgl. hierzu 
auch oben, Kapitel 1.1.1.2). Die Schriftform kann gemäß § 126 a 
BGB durch den Einsatz einer digitalen Signatur erfüllt werden. In-
zwischen kommt aber auch eine Handelssitte in Betracht, die Bes-
tätigungsschreiben per E-Mail zu versenden.  

Gelangt ein solches Bestätigungsschreiben versehentlich in den 
Spam-Ordner und wird vom Empfänger nicht zur Kenntnis ge-
nommen, so gilt sein Schweigen als Zustimmung und der Vertrag 
kommt mit dem Inhalt des Bestätigungsschreibens zustande. So-
fern es den geschlossenen Vertrag unzutreffend wiedergibt, kön-
nen erhebliche Schäden eintreten.  

Auch hier wird deutlich, dass es für die Rechtssicherheit des 
Spam-Filters maßgeblich auf eine vernachlässigbar geringe FP-
Quote ankommt. Andernfalls liegt eine Dilemmasituation vor, 
weil die notwenige Einsichtnahme womöglich gegen Fernmelde-
geheimnis oder Datenschutz verstößt. Abhilfe schafft in jedem 
Fall auch eine Vereinbarung in Arbeitsvertrag oder Betriebs-
/Dienstvereinbarung, welche die Einsichtnahme legalisiert. 

7.2.7 Fazit 

Die Situation vor allem für den Arbeitgeber und Administrator ist 
wenig befriedigend. Eine rechtssichere Handhabung des Spamfil-
ters ist nur gesichert, wenn die FP-Quote vernachlässigbar ge-
ring ist oder eine legalisierende Vereinbarung mit den Arbeit-
nehmern getroffen wurde. Die den Interessen des Arbeitgebers 
zuwiderlaufende Rechtslage wird auch durch die Novellierung 
des TKG nicht korrigiert. Eine sinnvolle Regelung könnte etwa in 
einem „Arbeitnehmerdatenschutzgesetz“ getroffen werden. 
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7.3 Haftungsfragen des Spamfilters 
 

Sofern wie üblicherweise die E-Mail vom Absender über einen E-
Mail-Provider an ein Unternehmen mit verschiedenen Mitarbei-
tern weitergeleitet wird, betrifft das Spamfiltern eine Vielzahl von 
Rechtsbeziehungen. 

7.3.1 Filterpflicht des E-Mail-Providers 

Der Empfänger einer stark ansteigenden Zahl von Spam-Mails 
fragt sich zunächst, ob er nicht einfach seinen E-Mail-Provider 
verpflichten kann, ihm künftig keine Spam-Mails mehr zu sen-
den. Gemäß § 9 Abs. 1 TDG ist ein Diensteanbieter jedoch für 
fremde Informationen, die er in einem Kommunikationsnetz ü-
bermittelt, nicht verantwortlich, solange er eine reine Transport-
dienstleistung erbringt, ohne die Übermittlung zu veranlassen, 
den Adressaten auszuwählen oder die übermittelten Inhalte zu 
beeinflussen. Demnach trifft den E-Mail-Provider keine gesetzli-
che Pflicht, einen Spam-Filter zu installieren. Etwas anderes gilt 
nach § 9 Abs.1, Satz 2 TDG nur dann, wenn der E-Mail-Provider 
mit den Versendern der Spams zusammenarbeitet. Als solcher-
maßen Beteiligter ist er nicht nur zum Filtern der Spams, sondern 
zur Unterlassung verpflichtet. Ein kollusives Zusammenwirken 
wird aber in den seltensten Fällen gegeben sein.  

Dies bedeutet, dass der belästigte Empfänger beim Spam-Filtern 
regelmäßig auf sich alleine gestellt ist. 

7.3.2 Filtern durch den Provider  

Im Verhältnis zwischen dem Provider und dem Kunden des Provi-
ders (Unternehmen oder Privatperson) sollte sich der Provider aus 
dem Spamfiltern heraushalten. Es sei denn, er filtert auf Basis einer 
vertraglichen Absprache mit dem Kunden. In dieser muss der 
Kunde deutlich darauf hingewiesen werden, wie hoch die Rate der 
FP und damit das Risiko einer irrtümlichen Aussortierung von er-
wünschten Mails in den Spam-Ordner ist. Spamfiltern ohne Zu-
stimmung des Kunden wäre hinsichtlich der FP eine strafbare 
Mailunterdrückung gemäß § 206 Abs.2 Nr. 2 StGB. Durch die 
Zustimmung wird ein Verstoß des Providers gegen das Fernmelde-
geheimnis vermieden, weil er nicht mehr unbefugt handelt. Davon 
kann ausgegangen werden, auch wenn der Absender nicht einge-
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willigt hat. Denn es ist Sache des Kunden, welche Mails er emp-
fängt. Er könnte seinen Account ja auch ganz schließen.  

Keine Rechtsverletzung wiederum auch dann, wenn der Spam-
Filter nur vernachlässigbar wenig FP produziert. Eine Verletzung 
der Kundenrechte wegen der unerwünschten Werbung ist wohl 
nicht anzunehmen, wenn es sich eindeutig um Spams handelt. Was 
aber sind Spams und was ist erwünscht? Die Antwort wird mitun-
ter nicht eindeutig beantwortet werden können. In Grenzberei-
chen kann sie auch von der individuellen Bedürfnisstruktur oder 
Einschätzung des Empfängers abhängen. Diese Unwägbarkeiten 
oder das Risiko einer zu hohen FP-Quote sollte der Provider nicht 
ohne Not auf sich nehmen. Es gilt nichts anderes als im Verhältnis 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sodass zumindest lega-
lisierende Vereinbarungen vorhanden sein müssen. 

Jedoch ist auch auf Basis einer vertraglichen Absprache mit sei-
nem Kunden das Spamfiltern für den Provider nicht risikolos, da 
er mit Schadensersatzansprüchen des Absenders rechnen muss. 
Zwar ist denkbar, dass der Provider sich durch eine Freistel-
lungsklausel im vertraglichen Verhältnis zum Empfänger 
schützt, in der sich der Empfänger verpflichtet, den Provider von 
Schadensersatzansprüchen Dritter freizuhalten. Trotzdem ver-
bleibt dem Provider das Risiko, mit einem Prozess überzogen zu 
werden. Dies gilt erst Recht im Verhältnis zu den Mitarbeitern 
des Kunden, die Strafanzeige stellen oder Schadensersatz wegen 
Unterdrückung privater Mails fordern könnten. Zwar erfordert 
§ 206 StGB ein vorsätzliches Handeln, auf Grund der Üblichkeit, 
muss aber ein E-Mail-Provider damit rechnen, das im Traffic ei-
nes gewerblichen Unternehmens auch private Mails der Mitarbei-
ter transportiert werden. 

7.3.3 Filtern durch den Empfänger 

Sofern der Kunde aufgeklärt wurde und gleichwohl einem Filter-
vorgang zustimmt, beauftragt er den Provider, so dass die Verant-
wortlichkeit auf den Kunden übergeht. Es macht für den Kunden 
keinen Unterschied, ob der Provider in seinem Auftrag oder ob er 
selbst den Spamfilter einsetzt. Da die Provider wie gesehen, zum 
Spamfiltern nicht verpflichtet sind, wird in der Regel nicht der Pro-
vider, sondern der Kunde den Spam-Filter installieren.  

Für die Haftung des Kunden (Empfängers) kommt es auf Risikover-
teilung und Vertrauensschutz an. Der Absender muss nicht da-
mit rechnen, dass die von ihm versendete E-Mail durch einen tech-
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nisch unzureichenden Filtervorgang oder eine hohe FP-Quote in 
den Spam-Ordner gelangt und vom Empfänger nicht zur Kenntnis 
genommen wird. Wie gesehen kann ein Zugang der E-Mail beim 
Empfänger nicht angenommen werden, wenn der Provider filtert. 
Das versehentliche Aussortieren durch den Spam-Filter geschieht 
aber mit Zustimmung und damit auf Risiko des Empfängers, 
gleich ob er selbst oder der Provider filtert. Da auch ohne Einsatz 
des Spam-Filters der E-Mail-Verkehr nicht 100%ig sicher ist, muss 
der Absender sich das Transportrisiko zurechnen lassen. Nach 
der rechtlich üblichen Risikoverteilung, trägt der Absender das 
Transportrisiko, während der Empfänger das Organisations-
risiko durch den Filtervorgang trägt. Denn der Empfänger hat es 
zu verantworten, wenn eine Erklärung, über die er bereits Verfü-
gungsgewalt hatte, wieder verloren geht. 

Dies gilt wiederum nur dann nicht, wenn die Rate der FP so 
verschwindend gering ist, dass sie in dem allgemeinen Trans-
portrisiko der E-Mail-Kommunikation aufgeht. Hier können die 
technischen Verhältnisse als Maßstab dienen. FP-Quoten im Be-
reich von 1:100.000 werden inzwischen von den Herstellern an-
geboten. Dies wird man jedenfalls als vernachlässigbar ansehen 
müssen. Dann kann von einer bewussten Mailunterdrückung o-
der Zustimmung im Hinblick auf die FP nicht gesprochen wer-
den, sondern es realisiert sich ein dem E-Mail-Dienst ganz allge-
mein anhaftendes, systemimmanentes Restrisiko. 

7.3.4 Filterpflicht des Empfängers 

Spams transportieren in großem Umfange auch kritische Inhalte, 
etwa in Form von harter Pornografie, Dialern oder illegaler Me-
dikamentenwerbung. Eine ausdrückliche gesetzliche Pflicht zum 
Einsatz von Spam-Filtern besteht zwar nicht, gerade den Arbeit-
geber treffen aber weitreichende Organisationspflichten. Werden 
beispielsweise minderjährige Azubis beschäftigt, so ist der Ar-
beitgeber für die Einhaltung des Jugendschutzes verantwortlich. 
Zu nennen ist hier auch das Gesetz zum Schutz der Beschäftig-
ten vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz (Beschäftigten-
schutzgesetz, BeschSG) vom 24.06.1994 (BGBl I, S. 140), das 
dem Arbeitgeber vorbeugende Organisatinspflichten zum Schutz 
insbesondere von weiblichen Mitarbeiterinnen auferlegt.  

Eine permanente Konfrontation mit illegalen Inhalten bei der E-
Mail- und Internet-Nutzung ist durch geeignete Gegenmaßnah-
men zu unterbinden. Es besteht ein Bündel an Organisations-
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